
DKFM. FERDINAND LACINA 
BUNDESMINISTER FÜR FINANZEN 

Z.ll 0502/145-Pr.2/90 

n -113(J() der Beilagen zu den St~ogr~p~~otok~llen 
des Nationalrates XViI. Gc~ctzßcbungspenodc 

Wien, 28. Mai 1990 

An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 

Parlament 

SZrolAB 

1990 -05- 3 1 

zu S366/J 

1017 Wie n 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten Manfred Srb und Kollegen 
vom 5. April 1990, Nr. 5366/J, betreffend die steuerliche Situation der 
Prostituierten, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1.: 
Zur Vermeidung von wirtschaftlichen Härten sieht die Bundesabgabenordnung 
entsprechende Möglichkeiten (Zahlungserleichterungen, Nachsichten) vor. 

Da für diese Fälle die Abgabengesetze bereits Vorsorge treffen, bedarf es 
keiner weiteren Maßnahme. 

Zu 2.: 
Es bestehen keine Weisungen an die Finanzämter, die Besteuerung der 
Prostituierten zu forcieren. Die Besteuerung erfolgt aufgrund der gelten­
den Abgabengesetze, wodurch jedenfalls gewährleistet ist, daß die Prosti­
tuierten nicht anders behandelt werden, als die übrigen Abgabepflichti­
gen. 

Da die steuerliche Erfassung einer Prostituierten ebenso wie die eines 
jeden anderen Steuerpflichtigen grundsätzlich aufgrund ihrer eigenen An­
meldung beim Finanzamt erfolgt, kann die steuerliche Behandlung sich~r-
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lieh nicht der Grund dafür sein, daß eine registrierte Prostituierte in 
die Geheimprostitution abgedrängt wird. 

Zu 3.: 
Aufgrund der Bestimmungen des § 206 lit.b BAO ist ein Verzicht auf die 
Besteuerung fUr die Vergangenheit zulässig. Es ist im Einzelfall zu beur­
teilen, ob die Voraussetzungen für die Anwendung dieser Bestimmungen vor­
liegen. 

Zu 4.: 
Eine allein auf das Alter abgestellte Pauschalierung erscheint nicht 
ziel führend, weil die Umsätze und Gewinne der einzelnen Prostituierten 
innerhalb der jeweiligen Altersstufen zu unterschiedlich sind. 

Zu 5.: 

Wie bei allen anderen Abgabepflichtigen besteht auch bei den Prostitu­
ierten die Möglichkeit, die Abgabenschuld abzuschreiben, wenn die Voraus­
setzungen der §§ 235 und 236 BAO zutreffen. 

Wenn alle Möglichkeiten der Einbringung erfolglos versucht worden sind 
oder Einbringungsmaßnahmen offenkundig aussichtslos sind und nicht ange­
nommen werden kann, daß sie zu einem späteren Zeitpunkt zu einem Erfolg 
führen werden, kann die fällige Abgabenschuldigkeit von Amts wegen ge­
löscht werden. Über Antrag des Abgabepflichtigen kann die fällige Abga­
benschuld ganz oder zum Teil durch Abschreibung nachgesehen werden, wenn 
ihre Einhebung unbillig wäre. 

Zu 6.: 

Da die Besteuerung der Prostituierten genauso wie bei allen anderen Abga­
bepflichtigen erfolgt, ist nicht erklärbar, weshalb gerade bei diesem 
Personenkreis eine bedrUckende und diskriminierende Situation eintreten 
sollte. 

Zu 7.: 
Das Bundesministerium für Finanzen hat im Erlaß vom 13. Juni 1984 (siehe 
Beilage) angeordnet, das Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes vom 
16. Februar 1983, Zl. 82/13/0208, OZ 15, wonach die Prostitution eine 

J 
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umsatz-, einkommen- und gewerbesteuerpflichtige Tätigkeit ist, ab 
1. Jänner 1983 anzuwenden. 

Darüber hinaus gibt es keine speziellen Weisungen für die Besteuerung der 
Prostitution. 

Beilage 
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Verteiler: A 3 
-' 3 

': 8 

1984 06 13 

::undes!'":1inis~eri'..un für Finanzen 

GZ. 06 1301/4-IV/6/84 

Est 330, Est 370 
2esteuerung der Prostitution und 
Zuhälterei 

An alle 

r.inan~landesdirektionen 

Im Gegenstand wird eröffnet: 

1. 6esteuer~g der Prostitution 

~..I 

Beil age zu Z. 11 QSJ2/145··Pl". 2/90 

~t 330, Est 370 
=esteuerung der Prostitution 
...:::d Zuhälterei 

Im ~ir~e des VwGH-Erk. vom 16.2.1983, 21. 82/13/0208,0215, wird die 

?rostituti.:n :1ach Maßgabe der abgabenrechtlichen Vorschriften nun generell 

jer Cmsatz-, ~inkommen- und Gewerbesteuer zu unterziehen sein, und zwar 

iSrundsatzli.2!; :~Jr Zeiträume ab dem 1 .. 1. 1983. Ausger.o:!:':':en hievcin sind jene 

::;ü:e, .:..:: .::-=::-=!": entsprechende Abgabenbescneide t:.lr :-2:';;räume vor dem 

~ . ; . i C;~n :~r~:.:s ergangen sind. In diesen fälle:-. !':.~t es bei jer Besteuerung 

:·:";r' ::~':":r:::':.-= '::r dem 1.1.1983 zu bleiben. Ut"':" ::ac .. s:"shtsar.suchen hin­

~:i.,.~r:tL2~1 ":'".:2:2.-. Einkommen- und Gewerbesteuer ':be:r. Prostit.ution) 

;'ür :'22.. t!"::bT.E'.·:'Jr dem 1. 1 • 1983 ist antragstellend 2.::!1er zu berichten. :::1 
filLe~ . .:..:: :~::en einem Finanzamt ein ZurückgreifE:: ~~~ Zeiträume vor de~ 

:. 1. 1983 i~ ~':";:~~ick auf besonders gelager~e Umstä;:~e geboten erscheint, 

w lr'\~ ver 2!'"'l3.s~~ng entspreChender Abgabenbescheide !':':'erüber das Einver-

::(!l: .. :.:. [7;.::: :~::::: ~undesministerium für Finanzen im Wege der Fi.nanzlandes­

ji:'~kti:;n her~'Jstellen sein. 

Von Ersuchen an Gesundheitsbehörden um Übermittlung von Daten 

r'egis:rieeter- ?ersonen' ist bis zum Ergehen diestezUgl:'cher ho. 1.~eisungen 

Abstand 3U ner.T.e~. 
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2. Eesteue!"" .. mg der Zuhälterei 

Im Sir~e des VwGH-Erk. vom 21.2.1984, Zl. 83/1 4/0001, wird nun auch 

':ie Zuhälterei nach Maßgabe der abgabenrechtlichen Vorschriften generell 

der Lmsatz-. 2inkommen- und gegebenenfalls der Gewerbesteuer zu unter­

ziehen seir.. und zwar ebenfalls grundsätzlich für Zeiträume ab dem 

1.1. 1983. :~ übrigen gelten die Ausführungen zu Pkt. 1 sinngemäß auch für 

die Besteuerung der Zuhälterei. 

3. Vergabe der Branchenkennzeichnung 

Von der Vergabe einer Branchenkennzeichnung bei Prostituierten und 
Zuhältern ist bis zum Ergehen gesonderter Weisungen Abstand zu nehmen. 

Zur Klärung, 'Nelche Branchenkennzeichnung diesfalls zu vergeben ist, wurde 

gegenständ~iche Frage an das österr. Stat. Zentralamt herangetragen. 

1984 07 25 

Für den Bundesminister: 

, Dr. Kranich 

Für die Ri~~~eit J~ 
16er.Jr~;;r~~~~ 

. .x...<yL-
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